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PLANZEICHENERKLARUNG

gemal § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanZV
Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet (SO)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

FFPV-A Zweckbestimmung:
Freiflachenphotovoltaikanlage

MaR der baulichen Nutzung

maximal zulassige Grundflache der baulichen Anlagen in m?

GRmax (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO)
OK 3,0 m maximale Hohe der Oberkante der Solarmodule tber
Gelandeoberkante (GOK)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO)
UK 0,80 m Mindesthohe der Unterkante der Solarmodule Gber

Gelandeoberkante (GOK)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

— Strallenbegrenzungslinie auch gegentber Verkehrs-
flachen besonderer Zweckbestimmung

Ein- und Ausfahrtbereich

Grunflachen
private Grinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
S OCO0000000H Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,

80 o Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
000000009 (g9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

' - — 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
I des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Fullschema der Nutzungsschablone

1 = Art der baulichen Nutzung

2 = maximal zulassige Grundflache

3 = maximal zulassige Oberkante der Solarmodule Gber GOK
4 = Mindesthéhe der Unterkante der Solarmodule Giber GOK
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.  Art der baulichen Nutzung: Sonstige Sondergebiete
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

1.1 Das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung Freiflachen-Photo-
voltaikanlage (FFPV-A) dient der Unterbringung von Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie sowie der fur die Betreibung der Anlage erforderlichen
Nebenanlagen.

1.2 Zulassig ist die Errichtung von freistehenden, aufgestanderten Solarmodulen sowie der
Zweckbestimmung des sonstigen Sondergebiets dienende Nebenanlagen wie technische
Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie.

2. MahR der baulichen Nutzung - Grundflache (GR)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO)

2.1 Das Mal der baulichen Nutzung fir das sonstige Sondergebiet ist auf eine Grundflache
von 14.850 m? begrenzt. Eine Uberschreitung gemal § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO ist
ausgeschlossen.

2.2 Zur Berechnung der Grundflache der Solarmodule ist die Summe der Solarmodulflachen
in senkrechter Projektion Uber der Gelandeoberflache anzusetzen.

2.3 Die Grundflache von mit der Bodenoberflache verbundenen baulichen Nebenanlagen wie
z. B. Trafostation, Pfosten, Transformatoren darf eine Flache von insgesamt 100 m? nicht
Uberschreiten.

3. Hohe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO)

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzte Hohe baulicher Anlagen gilt fur die Solarmodule.
Fir die Solarmodule wird eine Mindesthohe von 0,80 m fiir die Unterkante und eine
maximal zuldssige Ho6he von 3,0 m Uber der Oberkante der jeweiligen natlrlichen
Gelandeoberflache festgesetzt.

3.2 FUr Nebenanlagen (z.B. Trafostation, Wechselrichter) darf eine Hoéhe von 3,00 m Uber der
Oberkante der jeweiligen natlrlichen Gelandeoberflache nicht Uberschritten werden.
Ausgenommen von dieser Festsetzung ist die Einfriedung der Anlage sowie
Kameramasten.

3.3 Die Einfriedung der Freiflachenphotovoltaikanlage ist bis zu einer maximalen Héhe von
2,50 m zuldssig. Ein Abstand von mindestens 0,15 m zur Gelandeoberkante ist
einzuhalten.

4. Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 BauNVO)
Bauliche Anlagen einschliellich Nebenanlagen durfen nur innerhalb der Baugrenze
errichtet werden. Ausgenommen davon ist die Einfriedung der Anlage.

5. Ein- bzw. Ausfahrten und AnschluBl anderer Flachen an die Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)
Erforderliche Ein- und Ausfahrtsbereiche sind nur in den entsprechend gekennzeichneten
Bereichen zulassig.

6. Flachen fiur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Die Flachen innerhalb der als sonstiges Sondergebiet festgesetzten Flachen sind
dauerhaft als extensiv gepflegtes Grinland zu entwickeln.

6.2 Zur extensiven Pflege sind die Flachen abschnittweise maximal zweimal jahrlich zu
mahen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und
Dingemitteln ist unzulassig.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

6.3 Zur Begrenzung der Versiegelung des Bodens sind die Solarmodule aufzustandern und
punktférmig zu grinden.

7. Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstiger Bepflanzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.1 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Grunflache mit der Uberlagernden
Festsetzung "Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstiger
Bepflanzung" ist eine naturnahe 3-reihige Geholzpflanzung zur Eingriinung zu entwickeln.
Daflir sind die Flachen mit standortheimischen Strauchern mit einem Pflanzabstand von
1,50 m in Gruppen mit 2 bis 5 Stick einer Art zu bepflanzen. Die Anpflanzung ist versetzt
in Reihen vorzunehmen. Das Anpflanzen von einzelnen standortheimischen Baumen als
Uberhalter ist zuldssig. Die Geholze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen.

7.2 Als Mindestanforderung flr die Pflanzqualitdt der wunter 7.1 festgesetzten
Strauchpflanzungen gilt: 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Héhe: 60 - 80 cm.

7.3 Zu jeder Seite der Gehdlzpflanzung ist ein Krautsaum von 3,00 m als extensiv gepflegte
Gras- und Staudenflur zu entwickeln und maximal einmal pro Jahr, jedoch mindestens
alle 4 Jahre in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. zu mahen.

7.4 Auf der gesamten Grinflache ist der Einsatz von Pflanzenschutz- und Duingemitteln
unzuldassig. Abweichungen von den Bewirtschaftungsauflagen sind mit der Unteren
Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Bebauungsplan Séhre Nr. 11 "Solarpark Am Trauerberge"



	2024-08-28_BP Solaranlage _Am Trauerberge_Vorentwurf.pdf
	Pläne und Ansichten
	plot



